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Stadt HOHENMÖLSEN
mit den Ortsteilen

GRANSCHÜTZ, AUPITZ, WEBAU, WÄHLITZ, RÖSSULN, TAUCHA, 
ZEMBSCHEN, KEUTSCHEN, WERSCHEN und OBERWERSCHEN

Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber der Wahl 
zum Stadtrat der Stadt Hohenmölsen am 25. Mai 2014

(§ 69 Abs. 6 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt – KWO LSA)

Stadtratswahl der Stadt Hohenmölsen 
1. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Mai 2014 

das endgültige Wahlergebnis im Wahlgebiet Stadt Hohenmölsen ermittelt 
und folgende Feststellungen getroffen:

 Zahl der Wahlberechtigten:  8903
 Zahl der Wählerinnen und Wähler: 3807
 Zahl der ungültigen Stimmzettel: 95
 Zahl der gültigen Stimmzettel: 3712
 Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: 11017
 Zahl der zu vergebenen Sitze insgesamt: 28

2.  Ergebnis der Stadtratswahl:
 Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stimmen 

und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen insgesamt 
zustehen, verteilen sich wie folgt: 

Wahl-
vor-
schlag 
Nr.

Name der Partei, Listenvereini-
gung, Wählergruppe, Familien-
name und Vorname der Einzel-
bewerberin/des Einzelbewerbers, 
Wahlvorschlagsverbindung

Kurzbe-
zeichnung

Stim-
men

Sitze

1

21

2
3

6

Christlich Demokratische Union
Deutschlands
Aktives Hohenmölsener Land –
Die Wählergemeinschaft
DIE LINKE
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands
Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands

CDU

AHL

DIE LINKE
SPD

NPD

4780

2471

2250
1138

 
378 

 12

  6  

  6
  3

  1

3. Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
lfd. Vorname und Name der Partei, 
Nr. Familienname Wählergruppe,
  Wahlvorschlagsverbindung

lfd. Vorname und Name der Partei, 
Nr. Familienname Wählergruppe,
  Wahlvorschlagsverbindung

lfd. Vorname und Name der Partei, 
Nr. Familienname Wählergruppe,
  Wahlvorschlagsverbindung

1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11

Hans Dieter von Fintel
Michael Braun
Peter Storch
Frank Todte
Jutta Knop
Bernd Hoffmann
Peter Jacob
Alfred Fülle
Jürgen Reim
Günter Herrmann
Mirko Zeutschel

CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU

12

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  1
  2

  3
  4
  5
  6
 

  1
  2
  3
  
  1 

Marion Sonntag

Michael Seppelt
Dirk Bunda
Dr. Lars Knopke
Katrin Schmoranzer
Sylvia Weidemeier
Wilfried Wagner 

Michael Geißler
Reinhard Weber

Andreas Zschech
Manfred Siegmund
Udo Meißner
Frank Weidauer

Jens Neumann
Corina Haupt
Lutz Opitz 

Matthias Förster

CDU

AHL
AHL
AHL
AHL
AHL
AHL

DIE LINKE
DIE LINKE

DIE LINKE
DIE LINKE
DIE LINKE
DIE LINKE

SPD
SPD
SPD

NPD

lfd. Vorname und Name der Partei, 
Nr. Familienname Wählergruppe,
  Wahlvorschlagsverbindung

lfd. Vorname und Name der Partei, 
Nr. Familienname Wählergruppe,
  Wahlvorschlagsverbindung

lfd. Vorname und Name der Partei, 
Nr. Familienname Wählergruppe,
  Wahlvorschlagsverbindung

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9 

Reinhard Wolf
Jan Förster
Olaf Müller
Silke Isleb
Jan Buschhardt
Michael Förster
Klaus Beyer
Karl Heinz Schleuter
Matthias Pinkwart

CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  1
  2

  3
  4
  
  1
  2
  3
  4
  5

Corinna Zogall
Hilmar Geppert
Ute Wolf
Detlef Rölke
Wolfgang Martin
Detlef Kaupke

Juliane Remde
Kurt Hübner

Ute Zacher
Lothar Nüssel

Michael Zausch
Kati Böhme
Frank Opitz
Uwe Weber
Andreas Küttner

keine

AHL
AHL
AHL
AHL
AHL
AHL

DIE LINKE
DIE LINKE

DIE LINKE
DIE LINKE

SPD
SPD
SPD
SPD
SPD

NDP

4.  Namen der nächst festgestellten Bewerber in der festgelegten Reihenfolge

5.  Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann 
jede wahlberechtigte Person, Partei und Wäh-
lergruppe des Wahlgebietes bei dem für das 
Wahlgebiet zuständigen Wahlleiter der Stadt 
Hohenmölsen, Markt 1, 06679 Hohenmölsen, 

binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich 
oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift 
einlegen.

Hohenmölsen, 28. Mai 2014

Birgit Rutkowski
Stadtwahlleiterin
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3. Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber 
gewählt:

lfd. Vorname und Name der Partei, 
Nr. Familienname Wählergruppe,
  Wahlvorschlagsverbindung

lfd. Vorname und Name der Partei, 
Nr. Familienname Wählergruppe,
  Wahlvorschlagsverbindung

1

1
2
3
4
5

Gunther Hildebrand

Hilmar Geppert
Frank Keck
Corinna Zogall 
Evelyn Knop
Jana Kronshage

CDU

Einzelbewerber Geppert
Einzelbewerber Keck

Einzelbewerber Zogall
Einzelbewerber Knop

Einzelbewerber Kronshage

Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber der Wahl 
zum Ortschaftsrat der Ortschaft Granschütz am 25. Mai 2014

(§ 69 Abs. 6 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt – KWO LSA)

Ortschaftsratswahl der Ortschaft Granschütz
1. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Mai 2014 

das endgültige Wahlergebnis im Wahlgebiet der Ortschaft Granschütz 
ermittelt und folgende Feststellungen getroffen.

 Zahl der Wahlberechtigten: 878
 Zahl der Wählerinnen und Wähler: 392
 Zahl der ungültigen Stimmzettel: 11
 Zahl der gültigen Stimmzettel: 381
 Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: 1123
 Zahl der zu vergebenen Sitze insgesamt: 7
 
2.  Ergebnis der Ortschaftsratswahl.
 Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stimmen 

und die Zahl der  Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen insgesamt 
zustehen, verteilen sich wie folgt: 

Wahl- 
vor- 
schlag 
Nr.

Name der Partei, Listen-
vereinigung, Wählergrup-
pe, Familienname und 
Vorname der Einzelbewer-
berin/des Einzelbewerbers, 
Wahlvorschlagsverbindung

Kurzbezeichnung Stim- 
men

Sit-
ze

1

24
22
29
27
28
25

Christlich Demokratische 
Union Deutschlands

Einzelbewerber Geppert 
Einzelbewerber Keck
Einzelbewerber Zogall
Einzelbewerber Knop
Einzelbewerber Kronshage
Einzelbewerber Ludwig

CDU

Einzelbewerber Geppert
Einzelbewerber Keck
Einzelbewerber Zogall
Einzelbewerber Knop
Einzelbwerber Kronshage
Einzelbewerber Ludwig

247

239
218
139
117
87
76

2

1
1
1
1
1
0

4.  Namen der nächst festgestellten Bewerber in 
der festgelegten Reihenfolge

keine

5.  Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl 
kann jede wahlberechtigte Person, Partei 
und Wählergruppe des Wahlgebietes bei dem 
für das Wahlgebiet zuständigen Wahlleiter 

der Stadt Hohenmölsen, Markt 1, 06679 
Hohenmölsen, binnen zwei Wochen nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit 
Begründung schriftlich oder mündlich als 
Erklärung zur Niederschrift einlegen.

Hohenmölsen, 28. Mai 2014

Birgit Rutkowski
Stadtwahlleiterin

Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber der Wahl 
zum Ortschaftsrat der Ortschaft  Webau am 25. Mai 2014

(§ 69 Abs. 6 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt – KWO LSA)

Ortschaftsratswahl der Ortschaft Webau
1. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Mai 2014 das 

endgültige Wahlergebnis im Wahlgebiet der Ortschaft Webau ermittelt und 
folgende Feststellungen getroffen.

 Zahl der Wahlberechtigten: 851
 Zahl der Wählerinnen und Wähler: 385
 Zahl der ungültigen Stimmzettel: 12

3. Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber 
gewählt:

lfd. Vorname und Name der Partei, 
Nr. Familienname Wählergruppe,
  Wahlvorschlagsverbindung
1
2
3

1

1

Katrin Schmoranzer
Ines Hornischer
Jens-Uwe Knop

Alfred Fülle

Hartmut Schmidt

Bürgerinitiative Kultur Taucha 
Bürgerinitiative Kultur Taucha 
Bürgerinitiative Kultur Taucha 

CDU

Bürgerinitiative Sport Taucha

4.  Namen der nächst festgestellten Bewerber in 
der festgelegten Reihenfolge

5.  Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl 
kann jede wahlberechtigte Person, Partei 
und Wählergruppe des Wahlgebietes 
bei dem für das Wahlgebiet zuständigen 
Wahlleiter der Stadt Hohenmölsen, Markt 1, 
06679 Hohenmölsen, binnen zwei Wochen 
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit 
Begründung schriftlich oder mündlich als 
Erklärung zur Niederschrift einlegen.

Hohenmölsen, 28. Mai 2014

Birgit Rutkowski
Stadtwahlleiterin

Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber der Wahl 
zum Ortschaftsrat der Ortschaft Taucha am 25. Mai 2014

(§ 69 Abs. 6 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt – KWO LSA)
Ortschaftsratswahl der Ortschaft Taucha
1. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Mai 2014 das 

endgültige Wahlergebnis im Wahlgebiet der Ortschaft Taucha ermittelt 
und folgende Feststellungen getroffen.

 Zahl der Wahlberechtigten: 527
 Zahl der Wählerinnen und Wähler: 255
 Zahl der ungültigen Stimmzettel: 4
 Zahl der gültigen Stimmzettel: 251
 Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: 745
 Zahl der zu vergebenen Sitze insgesamt:  5

2.  Ergebnis der Ortschaftsratswahl.
 Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stimmen 

und die Zahl der   Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen insgesamt 
zustehen, verteilen sich wie folgt: 

Wahl- 
vor- 
schlag 
Nr.

Name der Partei, Listenver-
einigung, Wählergruppe, 
Familienname und Vorna-
me der Einzelbewerberin/
des Einzelbewerbers, 
Wahlvorschlags-verbindung

Kurzbezeichnung Stim- 
men

Sitze

21

1

22
23

Bürgerinitiative Kultur
Taucha 
Christliche Demokratische
Union Deutschland
Bürgerinitiative Sport Taucha 
Einzelbewerber Büttner

BI Kultur 

CDU

BI Sport 
Einzelbewerber
Büttner

366

163

160
56

3

1

1
0

1

1
2
3

1

lfd. Vorname und Name der Partei, 
Nr. Familienname Wählergruppe,
  Wahlvorschlagsverbindung

Klaus Beyer

Axel Markmann
Nadine Kolbe
Steffen Lochau

Nico Kaiser

CDU

Bürgerinitiative Kultur Taucha
Bürgerinitiative Kultur Taucha
Bürgerinitiative Kultur Taucha

Bürgerinitiative Sport Taucha

 Zahl der gültigen Stimmzettel: 373
 Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: 1111
 Zahl der zu vergebenen Sitze insgesamt: 7

2.  Ergebnis der Ortschaftsratswahl.
 Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stimmen und 

die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen insgesamt zustehen, 
verteilen sich wie folgt:
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3. Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber 
gewählt:

lfd. Vorname und Name der Partei, 
Nr. Familienname Wählergruppe,
  Wahlvorschlagsverbindung

lfd. Vorname und Name der Partei, 
Nr. Familienname Wählergruppe,
  Wahlvorschlagsverbindung

1
2
3
4

1
2

1

Jürgen Reim
Michael Öttel
Bernd Hoffmann
Susanne Landeck

Udo Meißner
Rolf Kind

Ronny Sudor

CDU
CDU
CDU
CDU

DIE LINKE
DIE LINKE

Einzelbewerber Sudor

4.  Namen der nächst festgestellten Bewerber in 
der festgelegten Reihenfolge

keine

5.  Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl 
kann jede wahlberechtigte Person, Partei 
und Wählergruppe des Wahlgebietes bei dem 
für das Wahlgebiet zuständigen Wahlleiter 
der Stadt Hohenmölsen, Markt 1, 06679 

Hohenmölsen, binnen zwei Wochen nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit 
Begründung schriftlich oder mündlich als 
Erklärung zur Niederschrift einlegen.

Hohenmölsen, 28. Mai 2014

Birgit Rutkowski
Stadtwahlleiterin

3. Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber 
gewählt:

lfd. Vorname und Name der Partei, 
Nr. Familienname Wählergruppe,
  Wahlvorschlagsverbindung

lfd. Vorname und Name der Partei, 
Nr. Familienname Wählergruppe,
  Wahlvorschlagsverbindung

1
2
3
4

1

Peter Jacob
Timmy Boldt
Martin Beck
Käte Delitz

Evelyn Rübner

CDU
CDU
CDU
CDU

Einzelbewerber Rübner

4.  Namen der nächst festgestellten Bewerber in 
der festgelegten Reihenfolge

keine

5.  Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl 
kann jede wahlberechtigte Person, Partei 
und Wählergruppe des Wahlgebietes bei dem 
für das Wahlgebiet zuständigen Wahlleiter 

der Stadt Hohenmölsen, Markt 1, 06679 
Hohenmölsen, binnen zwei Wochen nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit 
Begründung schriftlich oder mündlich als 
Erklärung zur Niederschrift einlegen.

Hohenmölsen, 28. Mai 2014

Birgit Rutkowski
Stadtwahlleiterin

Wahlvorschlag Nr. Name der Partei, Listenvereinigung, Wählergruppe, Familienname und Vorname der Einzel-
bewerberin/des Einzelbewerbers, Wahlvorschlagsverbindung

Kurzbezeichnung Stimmen Sitze

1
2
21

Christlich Demokratische Union Deutschlands
DIE LINKE
Ronny Sudor

CDU
DIE LINKE
Einzelbewerber Sudor

710
314
87

4
2
1

Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber der Wahl 
zum Ortschaftsrat der Ortschaft  Werschen am 25. Mai 2014  

(§ 69 Abs. 6 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt – KWO LSA)
Ortschaftsratswahl der Ortschaft Werschen
1. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Mai 2014 

das endgültige Wahlergebnis im Wahlgebiet der Ortschaft Werschen 
ermittelt und folgende Feststellungen getroffen.

 Zahl der Wahlberechtigten: 360
 Zahl der Wählerinnen und Wähler: 196
 Zahl der ungültigen Stimmzettel: 4
 Zahl der gültigen Stimmzettel: 192
 Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: 571
 Zahl der zu vergebenen Sitze insgesamt: 5

2.  Ergebnis der Ortschaftsratswahl.
 Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stimmen 

Wahl-
vor-
schlag 
Nr.

Name der Partei, Listenvereini-
gung, Wählergruppe, Familienna-
me und Vorname der Einzelbewer-
berin/des Einzelbewerbers, 
Wahlvorschlagsverbindung

Kurzbezeichnung Stim-
men

Sitze

28

1

Aktives Werschen

Christlich Demokratische Union
Deutschlands

CDU

509

62

4

1

und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen insgesamt zustehen, 
verteilen sich wie folgt: 

3. Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber 
gewählt:

lfd. Vorname und Name der Partei, 
Nr. Familienname Wählergruppe,
  Wahlvorschlagsverbindung
1
2
3
4

1

Michael Seppelt 
Frank Seyfarth
Peter Klepsch
Mario Bonczyk

Peter Storch

Aktives Werschen 
Aktives Werschen
Aktives Werschen
Aktives Werschen

CDU

4.  Namen der nächst festgestellten Bewerber in 
der festgelegten Reihenfolge

5.  Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl 
kann jede wahlberechtigte Person, Partei 
und Wählergruppe des Wahlgebietes bei dem 
für das Wahlgebiet zuständigen Wahlleiter 

der Stadt Hohenmölsen, Markt 1, 06679 
Hohenmölsen, binnen zwei Wochen nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit 
Begründung schriftlich oder mündlich als 
Erklärung zur Niederschrift einlegen.

Hohenmölsen, 28. Mai 2014

Birgit Rutkowski
Stadtwahlleiterin

lfd. Vorname und Name der Partei, 
Nr. Familienname Wählergruppe,
  Wahlvorschlagsverbindung
1
2

Andreas Große
Christian Zeischold

Aktives Werschen
Aktives Werschen

Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber der Wahl 
zum Ortschaftsrat der Ortschaft Zembschen am 25. Mai 2014

(§ 69 Abs. 6 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt – KWO LSA)

Ortschaftsratswahl der Ortschaft Zembschen
1. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Mai 2014 

das endgültige Wahlergebnis im Wahlgebiet der Ortschaft Zembschen 
ermittelt und folgende Feststellungen getroffen.

 Zahl der Wahlberechtigten: 311
 Zahl der Wählerinnen und Wähler: 177
 Zahl der ungültigen Stimmzettel: 8
 Zahl der gültigen Stimmzettel: 169
 Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: 496
 Zahl der zu vergebenen Sitze insgesamt:  5

2.  Ergebnis der Ortschaftsratswahl.
 Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stimmen und 

die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen insgesamt zustehen, 
verteilen sich wie folgt: 

Wahl-
vor-
schlag 
Nr.

Name der Partei, Listenvereinigung, 
Wählergruppe, Familienname und Vor-
name der Einzelbewerberin/des Einzel-
bewerbers, Wahlvorschlagsverbindung

Kurzbezeichnung Stim-
men

Sitze

1

21

Christlich Demokratische Union
Deutschlands

Einzelbewerber Rübner

CDU

Einzelbewerber Rübner

425

71

4

1
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Wahlbekanntmachung
der Stadt Hohenmölsen zur Stichwahl zum Landrat / zur Landrätin

Am 15.06.2014 findet in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr die Stichwahl zum Landrat / zur Landrätin statt.   Der Landrat/ die Landrätin wird nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl von den Wahlberechtigten in freier, allgemeiner, geheimer und gleicher Wahl unmittelbar gewählt.

Wahlbezirk 001 süd-östliches Stadtgebiet  
 Hohenmölsen
 (Goethestraße/Wilhelm-
 Pieck-Straße/Am Bäumchen/  
 Köttichauer Straße/Max-
 Kunath-Straße)
Wahlraum: KiTa „Spatzennest“
 Erich-Weinert-Straße 27
 06679 Hohenmölsen
 
Wahlbezirk 002 südliches Stadtgebiet
 Hohenmölsen 
 (Friedensstraße/Ernst-Thäl-
 mann-Straße/Südhang/Zeit-
 zer Straße/Naumburger Straße)
Wahlraum: Bürgerhaus Hohenmölsen
 (Kinosaal)
 Dr.-Walter-Friedrich-Straße 2
 06679 Hohenmölsen 

Wahlbezirk 003 nördliches Stadtgebiet
 Hohenmölsen 
 (Am Wendehammer/Salzstra-
 ße/Lützener Straße/Linden-
 straße/Frh.-v.-Reichenbach-Straße)
Wahlraum: SKZ „Lindenhof“ (Saal)
 Lindenstraße 21
 06679 Hohenmölsen 

Wahlbezirk 004 nord-westliches Stadtgebiet
 Hohenmölsen 
 (Clara-Zetkin-Straße/August-
 Bebel-Straße/Karl-Lieb-
 knecht-Ring/Otto-Nuschke- 
 Straße/ Am Hirtenberg/
 Wilhelm-Külz-Straße)
Wahlraum: Integrative KiTa
 „Kinderland/Sonnenschein“
 August-Bebel-Straße 43
 06679 Hohenmölsen
 
Wahlbezirk 005 Ortsteil Webau
Wahlraum: Versammlungsraum
 Ortschaftsrat
 Webau
 Postplatz 10
 06679 Hohenmölsen

Wahlbezirk 006 Ortsteil Wählitz
Wahlraum: Kegelbahn SG Wählitz e.V.
 Wählitz
 Wiesenstraße 17
 06679 Hohenmölsen

Wahlbezirk 007 Ortsteil Rössuln
Wahlraum: Versammlungsraum
 der Ofw Rössuln
 Rössuln 
 Gutshof 6
 06679 Hohenmölsen 

Wahlbezirk 008 Ortschaft Zembschen
Wahlraum: Vereinshaus
 „SV 1973 Keutschen e.V.“
 Keutschen 
 Am Langgarten 1
 06679 Hohenmölsen 

Wahlbezirk 009 Ortschaft Werschen
Wahlraum: Seniorentreff
 Werschen
 Kirchgasse 4
 06679 Hohenmölsen

Wahlbezirk 010 Ortsteil Granschütz
Wahlraum: Dorfgemeinschaftshaus
 Granschütz
 Granschütz
 Tauchaer Straße 1
 06679 Hohenmölsen 

Wahlbezirk 011 Ortsteil Aupitz
Wahlraum: Versammlungsraum
 der Ofw Aupitz
 Aupitz
 Gerstewitzer Weg 2
 06679 Hohenmölsen 

Wahlbezirk 012 Ortschaft Taucha
Wahlraum: Versammlungsraum
 der Ofw Taucha 
 Taucha
 Lange Straße 19 A
 06679 Hohenmölsen

Für die Stichwahl gilt das Wählerverzeichnis der 
Hauptwahl. Wahlberechtigte ohne Wahlschein wäh-
len in den bereits für die Hauptwahl am 25.05.2014 
bestimmten Wahlbezirken.
Eine erneute Benachrichtigung der Wahlberech-
tigten erfolgt nicht.

Wichtiger Hinweis:
Wahlberechtigte, die zur Kommunalwahl am 
25.05.2014 Briefwahl durchgeführt haben, 
jedoch auf der Wahlbenachrichtigungskarte 
keine Unterlagen für die Stichwahl angefordert 
haben, erhalten die Briefwahlunterlagen nicht 
automatisch. 
Wahlberechtigte, deren Recht auf Teilnahme an 
der Stichwahl erst nach Ablauf der Antragsfrist 
auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
entstanden ist, erhalten auf Antrag einen 
Wahlschein.

Wahlscheinanträge können schriftlich oder münd-
lich bei der Stadt Hohenmölsen, Bürgerbüro/Ein-
wohnermeldeamt, Markt 13 in 06679 Hohenmölsen 
gestellt werden. Die Schriftform gilt auch durch 
Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopie als 
gewahrt. Fernmündliche Anträge sind unzulässig. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 24 der 
Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-
Anhalt für die Beantragung  und die Erteilung von 
Wahlscheinen. Wer im Besitz eines Wahlscheines 
ist, kann durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlbezirk des Burgenlandkreises oder durch Brief-
wahl wählen. Für letztere gelten die Bestimmungen 
der Hauptwahl.

Antragstellende Personen müssen den Grund für 
die Erteilung eines Wahlscheines glaubhaft machen. 
Der Antragsteller muss Familiennamen, Vornamen, 
Geburtsdatum und eine Wohnanschrift (Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben. 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberech-
tigter mit einer körperlichen Beeinträchtigung kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 

Wahlscheine können beantragt werden:
- von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 

wahlberechtigten Personen bis zum 13.06.2014, 
18:00 Uhr bei der Stadt Hohenmölsen, Bür-

Die Stadt Hohenmölsen ist in folgende 12 Wahlbezirke eingeteilt:

gerbüro/Einwohnermeldeamt, Markt 13 in 
06679 Hohenmölsen,

- von nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen wahlberechtigten Personen (wenn sie 
nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die 
Antragsfrist für die Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses versäumt haben oder  wenn ihr 
Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist entstanden ist) und  von 
Personen, die bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen 
können, am Wahltag bis 15:00 Uhr bei der Stadt 
Hohenmölsen, Bürgerbüro/Einwohnermelde-
amt, Markt 13  in 06679 Hohenmölsen.

Der Stimmzettel wird amtlich hergestellt und im 
Wahllokal bereitgehalten. Er enthält die beiden 
für die Stichwahl zugelassenen Bewerber. Jeder 
Wahlberechtigte hat eine Stimme. Der Name des 
Bewerbers, dem er seine Stimme geben will, muss 
durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise zweifels-
frei gekennzeichnet werden. Auf Verlangen muss 
sich der Wähler über seine Person ausweisen. 

Die Stichwahl ist öffentlich; jeder hat Zutritt zum 
Wahllokal, soweit das ohne Störung des Wahlge-
schäfts möglich ist. Wer unbefugt wählt oder sonst 
ein unrichtiges Wahlergebnis herbeiführt  oder das 
Ergebnis verfälscht, wird nach den Vorschriften des 
Strafgesetzbuches bestraft.

Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, 
in dem sich das Wahllokal befindet, jede Beein-
flussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder 
Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.

Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses der Stichwahl am  15.06.2014,  
um 15:00 Uhr im FB II – Ordnung und Soziales der 
Stadtverwaltung Hohenmölsen, Großgrimmaer 
Straße 2 in 06679 Hohenmölsen  zusammen.

Hohenmölsen, 28.05.2014

Andy Haugk
Bürgermeister


